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Hinweis: 
Die öffentlichen Zustellungen werden nach ca. 2 Monaten aus dem elektronischen  
Archiv gelöscht. 
 
Alle öffentlichen Bekanntmachungen finden sie kostenlos im Internet unter: 
www.wuppertal.de/bekanntmachungen. 

 

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen


Öffentliche Bekanntmachung 
Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 18.06.2019 gemäß 
§ 75 des VIII. Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugendhilfe) in Verbindung mit § 25 des 
Ersten Gesetzes zur Ausführung Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) folgenden 
Beschluss gefasst: 

Die gGmbH „Kulturkindergarten Wuppertal“ wird als Träger der freien Jugendhilfe unbefristet 
öffentlich anerkannt. Die Anerkennung wird auf die im Gesellschaftsvertrag genannte – 
nachstehend aufgeführte – Aufgabe der Jugendhilfe beschränkt: 
 
Betreuung, Erziehung, Bildung, kulturelle Förderung, Gesundheitsvorsorge, insbesondere 
durch den Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder. 
 
Ressort Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt (208.61) 
 
i.A. 
 
gez. 
Mertens 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 
 
Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher  
 
1. Aufgebote 
 
Aufgebote vom Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 4010458588 
Nr. 3414157085 
Nr. 3413813498 
Nr. 3010099764 
Nr. 3432684763 
Nr. 3010269086 
Nr. 3011838442 
 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld. 
 
 
 
Wuppertal, den 27.06.2019 
 
STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
              Der Vorstand 
 
 
 
 
2. Kraftloserklärungen 
 
Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch 
 
 

 
 

Nr. 4227929033 
Nr. 4010945428 
Nr. 4212636379 

 
 

 
 
 
Wuppertal, den 27.06.2019 
 
STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
     Der Vorstand 
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Redaktion, Vertrieb und Abonnementsbestellung 

Rechtsamt 

Rathaus 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

Telefon   0202 563 6450 

E‐Mail  bekanntmachungen@stadt.wuppertal.de 

 

Internet und Newsletter‐Bestellung 

www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 

Der Stadtbote – Amtsblatt der Stadt Wuppertal – erscheint bei Bedarf ‐ in der Regel alle 

2 Wochen. Einzelexemplare sind zum Preis von 2,00 EURO (einschließlich MwSt.) erhält‐

lich im 

Rathaus Barmen 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

 

Jahresbezugspreis: 100,00 EURO (einschließlich MwSt. und Postzustellungsgebühr) 
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